
 

 

 

Richtlinien und Häskosten-Regelung                    
Stand 20.05.2023                                                                   

Abteilung Mohren     (ab 16 Jahre)                                                                                                                             
> Mohren-Häs (Jacke/Hose/Masken-Cape) =  125,-- €           >  Holz-Maske =  150,-- €                                                                                                          
> T-Shirt  = 20,-- €     > Sweatshirt  =  25,--€                                                                       
> Halstuch  =  5,-- €    > Handschuhe  =  5,-- €                                                               
> Strohschuhe und Mohrenschwanz muss sich jeder auf eigene Kosten besorgen.                                    
> Strohschuh-Pflicht ab 14 Jahre 

Bei Austritt während der ersten fünf Jahre, gibt es je nach Zustand der Maske max. die Hälfte   
zurück. Bei späterem Austritt wird generell eine Restaurierungspauschale von 30,--€ erhoben. 

Abteilung Mohren Jugend  (bis 15 Jahre)                                                                                                                 
> Mohrenhäs (Jacke/Hose/Masken-Cape)   =  pauschal 50,-- €  (einmalig/Tauschhäs)                                                                                           
> Kindermaske  =  pauschal 100,--€  -frühstens ab 10 Jahre-                                                                                                                             
> T-Shirt  =  15,--€    > Sweatshirt =  20,--€                                                                                               
> Halstuch  =  5,--€    > Handschuhe  =  5,--€                                                                                
Kinder und Jugendliche bezahlen die Beträge für Häs und Maske einmalig bis zum Alter von 15 
Jahren, danach bekommen sie ein Erwachsenen-Häs und bezahlen die vollen Preise.  

Abteilung Ratsgarde       Mädchengarde                                                            
> Tanzgardekleid/Hut = 100,--€                            > Tanzgardekleid/Hut =pauschal  50,--€  (einmalig)                                                                                                                   
> Stiefel = 70,--€                                           > Stiefel =pauschal  50,--€  (einmalig)                                              
> Handschuhe = 5,--€                                           > Handschuhe = 5,--€                                                                                                            
> Schal = 5,--€                                               > Schal = 5,--€                                                                                                                   
> Selbst bezahlt muss werden: Strumpfhosen je nach Bedarf.                                                                   
Die Stiefel kommen je nach Bedarf nach der Fastnachtskampagne zum Schuster und das 
Tanzgardekostüm muss nach der Fastnacht in die Reinigung. 

Kinder und Jugendliche bezahlen die Beträge für Kleid und Stiefel einmalig bis zum Alter von 15 
Jahren, danach bekommen sie ein Erwachsenen-Kostüm und bezahlen die vollen Preise.   

 Abteilung Narrenräte                                                                                                                           
> Jacke/Weste/Hemd/Hut = 275,--€             > Handschuhe = 5,--€         > Schal = 5,--€                                
> besticktes Hemd = 30,--€                                                                                                                                     
> Selbst besorgt muss werden: Schwarze Hose und schwarze Schuhe                                                    

Abteilung Sauweidblechharmoniker                                                                                                                             
> wird über die Abteilungsleiter auf eigene Kosten besorgt  / regelt die Abteilung selbst fest. 
__________________________________________________________________________________           
Alle zur Nutzung überlassenen Kleidungsstücke sind grundsätzlich Eigentum des Vereins.               
Rückgabe nur in gereinigtem Zustand. Die Preise gelten zum Zeitpunkt der Vereinbarung.                                                                                          
Falls Ratenzahlung erwünscht ist, geht dies nur mittels Bankeinzug. 

Datum       Unterschrift                                    


